
 
 
 
 UNFALLVERSICHERUNG
 
 BESONDERE BEDINGUNG U108.3
 
 Kollektivunfallversicherung für Berufsunfälle mit Wegunfällen
 
 
 Die Versicherung erstreckt sich ausschließlich auf solche Unfälle, die die Versicherten bei der Aus-
 übung ihrer beruflichen Tätigkeit im Dienste des Versicherungsnehmers erleiden. Unfälle auf dem di-
 rekten Weg von der Wohnung zur Arbeitsstätte oder umgekehrt sind in die Versicherung eingeschlossen;
 der Versicherungsschutz entfällt jedoch, wenn dieser Weg ohne Zusammenhang mit dem Arbeit(Dienst-)
 verhältnis unterbrochen oder verlängert wird, es sei denn, dass die Unterbrechung durch ein Gebot
 der Menschlichkeit veranlasst wurde.
 
 Die Bestimmungen des Art. 6, Pkt 3 und des Art. 12 AUVB 2003 in Bezug auf Kinderlähmung und durch
 Zeckenbiss übertragene Frühsommer-Meningoencephalitis sind nicht anzuwenden.
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